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Seiten der natürlichen Personen zu kompensieren. Das negative 
Bezirksergebnis lag bei –3,0 %. 

Verhaltener sanken die Erträge in den Bezirken Steckborn 
(–1,3 %), Münchwilen (–0,7 %) und Arbon (–0,6 %). Während der 
Rückgang in Steckborn und Münchwilen zum guten Teil auf die 
geringere Besteuerung der juristischen Personen zurückzuführen 
ist, nahmen in Arbon die Einnahmen aus diesem Segment leicht 
zu. 

Weinfelden (+1,1 %) wies als einziger Bezirk sowohl Mehrerträge 
aus der Besteuerung der natürlichen als auch der juristischen 
Personen aus. Im Bezirk Bischofszell, wo ebenfalls ein Wachstum 
von 1,1 % resultierte, wurde die Ertragsabnahme bei den juri-
stischen Personen mit dem Steuerzuwachs bei den natürlichen 
Personen kompensiert. 

Niedrigere Steuerfüsse in jeder zweiten Gemeinde

Der Staatssteuerertrag und die Steuerkraft pro Einwohner waren 2008 trotz Steuerfusssenkung und Steuer-
gesetzrevision nur leicht rückläufig. Die Gesamtsteuerfüsse 2009 konnten in über der Hälfte der Thurgauer 
Gemeinden gesenkt werden.

Im Jahr 2008 hat der Kanton Thurgau 536,9 Mio. Franken (brutto) 
an Staatssteuern eingenommen. Dies sind 20,6 Mio. Franken 
weniger als im Vorjahr, was einem Rückgang von 3,7 % ent-
spricht. 

Die Ertragsminderung war sowohl auf die geringere Besteuerung 
von natürlichen als auch von juristischen Personen zurückzu-
führen und steht in Zusammenhang mit den Steuergesetzrevi-
sionen 2007 und 2008 sowie der Steuerfusssenkung im Jahr 
2008. Die Abgaben der natürlichen Personen, die 89 % des 
gesamten Steuerertrags ausmachen, sanken um knapp 2 %  
(9,2 Mio. Franken). Von den juristischen Personen flossen 16 % 
weniger Steuern an den Kanton (11,4 Mio. Franken). 

Steuerfusssenkungen wirken sich aus
Insgesamt nahm 2008 der steuerliche Bruttoertrag in sechs der 
acht Thurgauer Bezirke ab. Die Ausnahme bildeten die beiden 
Bezirke Bischofszell und Weinfelden, in denen ein leichter 
Zuwachs verzeichnet wurde. 

Die nähere Betrachtung der einzelnen Bezirke zeichnet dabei ein 
sehr heterogenes Bild:

Der stärkste Steuerrückgang von –13,5 % wurde im Bezirk 
Kreuzlingen registriert (Tabelle 1). Hier wurden sowohl 
auf Seiten der natürlichen als auch der juristischen Perso-
nen weit geringere Steuererträge als im Vorjahr erzielt. Im 
Fall der natürlichen Personen gingen die Einnahmen aus der 
Besteuerung um 5,7 % zurück (bzw. 5,3 Mio. Franken). Im 
Fall der juristischen Personen haben sich die steuerlichen 
Erträge geradezu halbiert (–49 %). Der Rückgang betrug hier  
10,1 Mio. Franken, was in etwa dem kantonalen Besteuerungs-
rückgang aller juristischen Personen entspricht. Die sehr hohe 
Steuerminderung wird allerdings dadurch relativiert, dass die 
Steuererträge bei den juristischen Personen im Bezirk Kreuzlin-
gen im letzten Jahr stark gestiegen waren. 

Rückläufig waren im Vorjahresvergleich auch die Steuerein-
nahmen im Bezirk Frauenfeld (–3,9 %), was im Wesentlichen 
auf den Minderertrag bei den natürlichen Personen (–3,1 %) 
zurückzuführen ist.

Eine andere Entwicklung wies der Bezirk Diessenhofen aus: 
Während der Ertrag aus der Besteuerung der natürlichen Perso-
nen um gut 5 % sank, schossen die Einnahmen aus der Besteue-
rung der juristischen Personen um mehr als 30 % in die Höhe. 
Dies reichte allerdings nicht aus, um den Steuerrückgang auf 

Staatssteuerertrag 
(Brutto)

Steuerkraft pro 
Einwohner 100 %

Mio. CHF
Vorjahresver-

änderung in % CHF
Vorjahresver-

änderung in %

Thurgau 536.9 –3.7 1'748 –1.7

Bezirk

Arbon 83.7 –0.6 1'702 1.4

Bischofszell 57.5 1.1 1'437 3.7

Diessenhofen 13.3 –3.0 1'618 0.2

Frauenfeld 110.0 –3.9 1'920 –1.9

Kreuzlingen 99.1 –13.5 2'000 –12.3

Münchwilen 74.4 –0.7 1'569 1.4

Steckborn 39.8 –1.3 1'727 1.0

Weinfelden 59.0 1.1 1'828 3.4

Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Thurgau

Tabelle 1
Staatssteuerertrag (Brutto) und Steuerkraft pro Einwohner nach  
Bezirken, 2008
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Steuerkraftzuwächse von über 20 % gab es in Zihlschlacht-Sitter-
dorf, Amlikon-Bissegg, Hohentannen und Salenstein (Tabelle 4).

Spürbare Steuerkraftminderungen von über 10 % gab es hinge-
gen in Ermatingen, Kreuzlingen, Mammern, Eschenz, Berlingen 
und Roggwil.

Gemeindesteuerfüsse blieben mehrheitlich unangetastet
50 der 80 Thurgauer Gemeinden hielten im laufenden Jahr 2009 
an ihren Gemeindesteuerfüssen vom Vorjahr fest. Damals hatten 
mehr als die Hälfte der Gemeinden ihre Steuerfüsse reduziert. Im 
Jahr 2009 gab es aber dennoch weitere Senkungen bei immerhin 
30 Gemeinden. Keine Gemeinde setzte den Gemeindesteuerfuss 
herauf. 

Die meisten Steuerfusssenkungen fielen moderat aus und lagen 
zwischen zwei und fünf Prozentpunkten (21 Gemeinden). Acht 
Gemeinden nahmen den Steuerfuss um sechs oder acht Prozent-

Spannbreite der Pro-Kopf-Steuerkraft reduziert sich
Die Steuerkraft pro Einwohner bildete sich im Jahr 2008 um 
31 Franken auf 1‘748 Franken zurück. Dies ist vor allem auf die 
Steuergesetzrevision 2008 zurückzuführen. 

Am stärksten vom Rückgang betroffen war der Bezirk Kreuzlin-
gen, wo sich die Steuerkraft pro Einwohner um mehr als 10 % 
reduzierte. Demgegenüber fielen die Bezirke Bischofszell und 
Weinfelden durch einen stattlichen Pro-Kopf-Steuerkraftzuwachs 
von über 3 % auf. 

Die Thurgauer Gemeinden bewegen sich bezüglich Steuerkraft 
pro Einwohner in einer recht grossen Spannbreite, die von 1‘067 
Franken (Schönholzerswilen) bis 4‘310 Franken (Bottighofen) 
reicht (Tabellen 2 und 3). Während sich die niedrigste in einer 
Gemeinde verzeichnete Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr um 
gute 90 Franken erhöhte, sank gleichzeitig die höchste ermittelte 
Steuerkraft um beinahe 410 Franken. Folglich reduzierte sich die 
Spannbreite deutlich, die in den Vorjahren zunehmend ausgebaut 
worden war.

Knapp die Hälfte der 80 Thurgauer Gemeinden bewegen sich 
bezüglich Pro-Kopf-Steuerkraft im Bereich zwischen 1‘200 und 
1‘600 Franken (Grafik 1). Stark zugenommen hat in den letzten 
drei Jahren die Zahl der Gemeinden mit einer Steuerkraft von 
über 1‘600 Franken: von 26 Gemeinden im Jahr 2006 auf 37 
Gemeinden im Jahr 2008. Im Gegenzug gibt es immer weniger 
Gemeinden mit einer Steuerkraft von unter 1‘200 Franken. 2008 
hatten im Gegensatz zu den Vorjahren alle Gemeinden eine Steu-
erkraft von über 1‘000 Franken.

Jede zweite Gemeinde konnte sich im Jahr 2008 über einen 
Steuerkraftzuwachs freuen. In zwölf Gemeinden betrug der 
Zuwachs sogar mehr als 10 %. 

Steuerkraft pro Einwohner

Gemeinde CHF
Veränderung  

zum Vorjahr in %

Bottighofen 4'310 –8.6

Salenstein 3'988 20.1

Gottlieben 3'308 –1.4

Warth-Weiningen 2'654 –7.7

Mammern 2'473 –13.4

Ermatingen 2'265 –20.1

Weinfelden 2'203 3.4

Münsterlingen 2'171 9.3

Horn 2'157 –5.8

Frauenfeld 2'106 –3.5

Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Thurgau

Tabelle 2
Die zehn Gemeinden mit der höchsten Steuerkraft pro  
Einwohner, 2008

Steuerkraft pro Einwohner

Gemeinde CHF
Veränderung  

zum Vorjahr in %

Schönholzerswilen 1'067 9.7

Langrickenbach 1'079 4.8

Birwinken 1'167 –3.5

Sommeri 1'193 14.8

Hefenhofen 1'195 5.7

Hauptwil-Gottshaus 1'244 1.4

Wuppenau 1'271 0.5

Hohentannen 1'277 27.5

Raperswilen 1'286 –0.7

Tobel-Tägerschen 1'293 –7.4

Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Thurgau

Tabelle 3
Die zehn Gemeinden mit der niedrigsten Steuerkraft pro  
Einwohner, 2008

Grafik 1
Anzahl Gemeinden mit einer Steuerkraft  
pro Einwohner von ... Franken
Jahre 2006 – 2008

Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Thurgau
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höchsten Gesamtsteuerfüsse treffen juristische Personen in den 
Gemeinden Birwinken, Salmsach und Hohentannen (Tabelle 6). 

Am häufigsten ist im Jahr 2009 sowohl für juristische als auch 
natürliche Personen ein Gesamtsteuerfuss im Bereich von 300 % 
bis 320 %. Immer mehr Gemeinden liegen in dieser Kategorie. 
Vor zwei Jahren waren die Gesamtsteuerfüsse der meisten 
Gemeinden noch höher und lagen im Bereich zwischen 320 % 
und 340 % (Grafiken 2 bis 4).

punkte zurück und eine Gemeinde (Zihlschlacht-Sitterdorf) senkte 
ihren Steuerfuss mit 15 Prozentpunkten recht kräftig. 

Gesamtsteuerfüsse sanken in jeder zweiten Gemeinde 
Betrachtet man neben der Gemeindesteuer auch die Staatssteu-
er sowie die Schul- und Kirchensteuer, profitieren insgesamt weit 
mehr Thurgauer Einwohnerinnen und Einwohner von geringeren 
Steuerfüssen. So ist der Gesamtsteuerfuss unter Einbeziehung 
der evangelischen Kirchensteuer in 40 Gemeinden gesunken 
und unter Einbeziehung der katholischen Kirche sogar in 50 
Gemeinden. Demgegenüber erhöhte sich der Gesamtsteuerfuss 
unter Berücksichtigung der evangelischen Kirchensteuer nur in 
drei Gemeinden und der katholischen Kirchensteuer lediglich in 
einer Gemeinde. 

Mehr noch als die Einwohner werden im laufenden Jahr die juri-
stischen Personen entlastet: Sie kommen konkret in 53 Gemein-
den in den Genuss von tieferen Gesamtsteuerfüssen. Neben 
Zihlschlacht-Sitterdorf sanken in den Gemeinden Münsterlingen 
und Thundorf die Gesamtsteuerfüsse für juristische Personen 
um zehn oder mehr Prozentpunkte. In den meisten Fällen lag 
die Entlastung in einem geringen Bereich von höchstens fünf 
Prozentpunkten (41 Gemeinden). 

Im Jahr 2009 werden die juristischen Personen jedoch auch in 
zwei Gemeinden mit höheren Gesamtsteuerfüssen konfrontiert 
(Langrickenbach und Rickenbach). In den übrigen 25 Gemeinden 
blieb der Steuerfuss für sie unangetastet.

Wie bereits in den Vorjahren haben die beiden Gemeinden 
Bottighofen und Salenstein die niedrigsten Gesamtsteuerfüsse 
für juristische Personen. Im Jahr 2009 steht Münsterlingen neu 
an dritter Stelle (zuvor noch an siebter Stelle) unter den zehn 
Gemeinden mit den niedrigsten Steuerfüssen (Tabelle 5). Auf die 

   Steuerfuss in %
Natürliche          Juristische      
Personen              Personen

Steuerkraft
pro Einwohner 

in CHF

Gemeinde Ev. Kath.

Birwinken 347 341 345.4 1'167

Salmsach 344 344 344.0 1'355

Hohentannen 344 339 342.2 1'277

Hauptwil-Gottshaus 339 337 337.9 1'244

Homburg 331 342 336.2 1'422

Fischingen 336 334 334.7 1'335

Bischofszell 335 333 333.9 1'546

Raperswilen 332 337 332.9 1'286

Amlikon-Bissegg 329 338 332.1 1'473

Wuppenau 333 330 331.0 1'271

*  Reihenfolge gemäss Gesamtsteuerfuss für Juristische Personen 
Hinweis: Bei mehreren Schul- oder Kirchgemeinden innerhalb einer Politischen Gemeinde 
wird diejenige Siedlung mit dem höchsten Bevölkerungsanteil aufgeführt.

Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Thurgau

Tabelle 6
Die zehn Gemeinden mit dem höchsten Gesamtsteuerfuss*, 
2009

Steuerfuss in %
Natürliche          Juristische      
Personen              Personen

Steuerkraft
pro Einwohner 

in CHF

Gemeinde Ev. Kath.

Bottighofen 232 234 232.7 4'310

Salenstein 267 268 267.3 3'988

Münsterlingen 270 272 270.9 2'171

Warth-Weiningen 275 275 275.0 2'654

Neunforn 277 276 276.8 2'073

Ermatingen 277 278 277.3 2'265

Horn 279 279 279.0 2'157

Gottlieben 287 284 285.9 3'308

Tägerwilen 291 288 289.8 2'052

Kreuzlingen 290 292 291.0 1'887

*  Reihenfolge gemäss Gesamtsteuerfuss für Juristische Personen 
Hinweis: Bei mehreren Schul- oder Kirchgemeinden innerhalb einer Politischen Gemeinde 
wird diejenige Siedlung mit dem höchsten Bevölkerungsanteil aufgeführt.

Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Thurgau

Tabelle 5
Die zehn Gemeinden mit dem niedrigsten Gesamtsteuerfuss*, 
2009

Steuerkraft pro Einwohner

Gemeinde CHF
Veränderung  

zum Vorjahr in %

Zihlschlacht-Sitterdorf 2'057 50.0

Amlikon-Bissegg 1'473 31.0

Hohentannen 1'277 27.5

Salenstein 3'988 20.1

Salmsach 1'355 16.2

Braunau 1'322 15.9

Sommeri 1'193 14.8

Homburg 1'422 13.9

Eschlikon 1'852 12.8

Wigoltingen 1'508 12.7

Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Thurgau

Tabelle 4
Die zehn Gemeinden mit dem kräftigsten Steuerkraftzuwachs 
pro Einwohner, 2008
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Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Thurgau

Grafik 4
Anzahl Gemeinden mit einem Gesamtsteuerfuss für Juristische 
Personen von ...

Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Thurgau

Grafik 3
Anzahl Gemeinden mit einem Gesamtsteuerfuss für Natürliche 
Personen (kath. Kirche) von ...

Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Thurgau

Grafik 2
Anzahl Gemeinden mit einem Gesamtsteuerfuss für Natürliche 
Personen (ev. Kirche) von ...

Hinweis zu den Grafiken 2 bis 4:  
Bei mehreren Schul- oder Kirchgemeinden innerhalb einer Politischen Gemeinde 
wird diejenige Siedlung mit dem höchsten Bevölkerungsanteil aufgeführt.
Angaben für 2007 und 2008 revidiert.
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Zur Erhebung

Staatssteuerertrag und Steuerkraft

Die Daten zum Staatssteuerertrag und zur Steuerkraft werden jährlich von der Abteilung Steuerrevisorat der Kantonalen Steuer-
verwaltung zusammengestellt bzw. berechnet.

Dabei wird die Steuerkraft aufgrund folgender Faktoren ermittelt (vgl. Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen 
der Gemeinden vom 16. Mai 2000, Rechtsbuch 131.2, § 7a):
 1.   Laufende Steuertabelle der natürlichen und juristischen Personen, der ergänzenden Vermögenssteuern, der Kapital-

abfindungssteuern sowie der Quellensteuern
 2. Nachtragstabelle der natürlichen und juristischen Personen
 3. Abschreibungstabelle der natürlichen und juristischen Personen sowie der pauschalen Steueranrechnung
 4.  Nachsteuern und Hinterziehungsbussen

Nicht in die Berechnung einbezogen werden:
 1. Ordnungsbussen sowie Ausgleichs-, Verzugs- und Rückerstattungszinsen
 2. Abschreibungen von Ordnungsbussen und Zinsen

Steuerfüsse

Die Steuerfüsse werden jährlich von der Abteilung Zentrale Dienste der Steuerverwaltung zusammengetragen.

Der Steuerfuss ist in Prozenten der einfachen Steuer festgelegt. Der Staatssteuerfuss wird durch den Grossen Rat bestimmt und 
beträgt seit 2008 127 %. Die Steuerfüsse der einzelnen Körperschaften (Politische Gemeinden, Schulgemeinden, Kirchgemeinden) 
werden durch die Bürgerschaft genehmigt. Für die Berechnung des Gesamtsteuerfusses werden die Steuerfüsse der einzelnen 
Gemeindekörperschaften zum Staatssteuerfuss hinzugerechnet. Beim Gesamtsteuerfuss für juristische Personen wird ein Anteil 
von der evangelischen und der katholischen Kirchensteuer aufgrund der Bevölkerungszahlen berechnet und zu den Körperschaften 
hinzugezählt.
Für die Berechnung der geschuldeten Staats- und Gemeindesteuer wird die einfache Steuer zu 100 % mit dem Steuerfuss der 
Wohngemeinde multipliziert.
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